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Verordnungen
Verordnung des Magistrates der Stadt Wien, mit der die Verord-
nung über Inhalt und Absolvierung eines Hundeführscheins 
(Wiener Hundeführscheinverordnung) geändert wird

Auf Grund des § 8 Abs. 8 des Wiener Tierhaltegesetzes, LGBl. für Wien 
Nr. 39/1987, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 40/2022, 
wird verordnet:

ARTIKEL I
Die Verordnung des Magistrates der Stadt Wien, LGBl. für Wien Nr. 

32/2010, über Inhalt und Absolvierung eines Hundeführscheins (Wiener 
Hundeführscheinverordnung) wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 2 wird die Wortfolge „von der Tierschutzombudstelle Wien 
ausgearbeiteten“ durch die Wortfolge „vom Magistrat der Stadt Wien ausge-
arbeiteten und bereitgestellten“ ersetzt.

2. § 6 Abs. 1 lautet:
„(1) Als Prüferinnen bzw. Prüfer sind geeignete Personen heranzuziehen, 

die zum Führen des Titels „Tierschutzqualifizierte Hundetrainerin“ bzw. 
„ Tierschutzqualifizierter Hundetrainer“ gemäß § 5 der Verordnung des 
 Bundesministers für Gesundheit hinsichtlich näherer Bestimmungen über die 
tierschutzkonforme Ausbildung von Hunden, BGBl. II Nr. 56/2012, berechtigt 
sind, eine ergänzende Ausbildung durch den Magistrat der Stadt Wien erhal-
ten haben und in die vom Magistrat der Stadt Wien geführte Liste der Hunde-
führscheinprüferinnen und Hundeführscheinprüfer aufgenommen worden 
sind.“

ARTIKEL II
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im 

Amtsblatt der Stadt Wien in Kraft.
 Magistrat der Stadt Wien
 Magistratsabteilung 58

Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend 
 stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller und 
stationslose Mietfahrräder

Auf Grund der §§ 76 und 108 der Wiener Stadtverfassung wird verordnet:

Regelungen zu stationslosen elektrisch betriebenen 
Klein- und Minirollern und stationslosen Mietfahrrädern

§ 1. (1) Auf öffentlichen Verkehrsflächen, in den von öffentlichen 
 Verkehrsflächen einsehbaren Nahbereichen des öffentlichen Raumes, in 
 öffentlichen Grünanlagen und in anderen Bereichen, die für das Stadtbild von 
Bedeutung sind, ist das gewerbliche Anbieten von stationslosen elektrisch 
betriebenen Klein- und Minirollern oder stationslosen Mietfahrrädern ver-
boten.

(2) Stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller sind vor-
wiegend zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn bestimmte Kleinfahrzeuge 
mit Lenkstange und Trittbrett, die außerhalb von ortsfesten, ausschließlich für 
die Vermietung vorgesehenen Entnahme- und Rückgabestationen zur Miete 
angeboten werden. Nicht als stationslose elektrisch betriebene Klein- und 
Miniroller gelten Klein- und Miniroller, die von der Vermieterin bzw. vom 
 Vermieter mittels einer natürlichen Person der Mieterin bzw. dem Mieter 

übergeben werden oder die direkt vor dem Gewerbebetrieb zum Zwecke der 
Vermietung aufgestellt sind.

(3) Stationslose Mietfahrräder sind solche Fahrräder, die außerhalb von 
ortsfesten, ausschließlich für die Vermietung vorgesehenen Entnahme- und 
Rückgabestationen zur Miete angeboten werden. Nicht als stationslose 
 Mietfahrräder gelten Fahrräder, die von der Vermieterin bzw. vom Vermieter 
mittels einer natürlichen Person der Mieterin bzw. dem Mieter übergeben 
werden oder die direkt vor dem Gewerbebetrieb zum Zwecke der Vermietung 
aufgestellt sind.

Voraussetzungen zur Vermietung stationsloser elektrisch betriebener 
Klein- und Miniroller oder stationsloser Mietfahrräder

§ 2. Abweichend vom Verbot nach § 1 Abs. 1 dürfen stationslose elektrisch 
betriebene Klein- und Miniroller oder stationslose Mietfahrräder im Wiener 
Gemeindegebiet gewerblich angeboten werden, wobei folgende Kriterien 
 erfüllt sein müssen:

a) Die Vermieterin bzw. der Vermieter hat ihre bzw. seine Niederlassung 
bzw. weitere Betriebsstätte in Wien und hat ein nach außen berufenes 
Organ, das für die Einhaltung der in dieser Verordnung normierten 
Vorschriften verantwortlich ist, bekanntgegeben,

b) eine entsprechende aufrechte Gewerbeberechtigung wird nach-
gewiesen, 

c) die Vermieterin bzw. der Vermieter besitzt die erforderliche Verläss-
lichkeit,

d) die Vermieterin bzw. der Vermieter gewährleistet den rechtskonformen 
Umgang mit den Daten der Kundinnen und Kunden (insbesondere in 
datenschutzrechtlicher Hinsicht),

e) die Vermieterin bzw. der Vermieter hat einen bis zu drei Jahre befris-
teten Dienstleistungskonzessionsvertrag über die Bereitstellung bzw. 
Vermietung von stationslosen elektrisch betriebenen Klein- und Mini-
rollern oder stationslosen Mietfahrrädern mit der Behörde abge-
schlossen,

f) die in § 3 Abs. 1 genannte Höchstzahl an in Summe maximal positio-
nierten stationslosen elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern 
oder stationslosen Mietfahrrädern wird nicht überschritten.

Verträgliche Verteilung von stationslosen elektrisch betriebenen 
Klein- und Minirollern und stationslosen Mietfahrrädern

§ 3. (1) Es dürfen
im Gebiet 1 „Innere Stadt“: 
1. Bezirk insgesamt maximal 500 Stück 
im Gebiet 2 „Innere Bezirke“: 
2. bis 9. und 20. Bezirk insgesamt maximal 1.500 Stück 
stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller und stationslose 
Mietfahrräder positioniert werden.

(2) Die Zuteilung von Stückzahlen von stationslosen elektrisch betriebenen 
Klein- und Minirollern und stationslosen Mietfahrrädern für deren Betrieb in 
den in Abs. 1 genannten Gebiet 1 „Innere Stadt“ und Gebiet 2 „Innere Bezirke“ 
an die Vermieterin bzw. den Vermieter und der Abschluss eines Dienstleis-
tungskonzessionsvertrags gemäß § 2 lit. e erfolgen nach Maßgabe der 
anwendbaren Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Vergabe von 
 Konzessionsverträgen (Bundesvergabegesetz Konzessionen 2018-BVergG-
Konz 2018), BGBl. I Nr. 65/2018 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 100/2018. Der Abschluss eines Dienstleistungskonzessionsvertrags gem. 
§ 2 lit. e für das gewerbliche Anbieten von stationslosen elektrisch betriebenen 
Klein- und Minirollern und stationslosen Mietfahrrädern für deren Betrieb in 
den übrigen (Teil-)Gebieten der Stadt Wien erfolgt mit jeder Vermieterin bzw. 
jedem Vermieter, die bzw. der die Voraussetzungen gemäß § 2 lit. a bis d 
 erfüllt.

Ordnungsgemäßes Abstellen der stationslosen elektrisch betriebenen 
Klein- und Miniroller und der stationslosen Mietfahrräder

§ 4. (1) Zum Abstellen stationsloser elektrisch betriebener Klein- und 
 Miniroller und stationsloser Mietfahrräder sind besonders gekennzeichnete 
und in Anlage 1 zu dieser Verordnung angeführte Abstellflächen zu verwen-
den. In einem Umkreis von jeweils 100 m rund um diese Abstellflächen ist ein 
Abstellen unzulässig. 

(2) Weiters ist zum Abstellen von stationslosen elektrisch betriebenen 
Klein- und Minirollern und stationslosen Mietfahrrädern die Parkspur zu 
 benutzen, sofern diese nicht im Umkreis von 100 m einer besonders gekenn-
zeichneten und in Anlage 1 zu dieser Verordnung angeführten Abstellfläche 
liegt. Stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller und stationslose 
Mietfahrräder sind am Fahrbahnrand platzsparend so abzustellen, dass sie 
nicht umfallen, Sachen nicht beschädigen und den Verkehr nicht behindern.

 (3) Ein Abstellen von elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern und 
stationslosen Mietfahrrädern im Rahmen des § 68 Abs. 4 StVO 1960, BGBl. 
Nr. 159/1960 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2022, ist nur 
dann zulässig, wenn das Abstellen fahrbahnseitig im rechten Winkel zum 
fahrbahnseitigen Gehsteigrand erfolgt und der Gehsteig eine Breite von 
 mindestens 4,00 m aufweist. 

(4) Stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller oder stations-
lose Mietfahrräder dürfen in folgenden Bereichen nicht abgestellt werden:

1. in den in Anlage 2 zu dieser Verordnung angeführten Abstellverbots-
zonen 

2. in öffentlichen Grünanlagen, außer in den dort aufgestellten Fahrrad-
ständern. 

(5) Die Vermieterin bzw. der Vermieter hat durch entsprechende 
 Nutzungsvereinbarungen mit den Mieterinnen und Mietern auf die Einhaltung 
der Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3, und Abs. 4 hinzuwirken.

(6) Die Vermieterin bzw. der Vermieter hat dafür Sorge zu tragen, dass 
stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller und stationslose 
Mietfahrräder, welche entgegen Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 abgestellt 
sind oder offenbar unbrauchbar geworden sind, unverzüglich entfernt oder 
den gesetzlichen Bestimmungen und dieser Verordnung konform abgestellt 
werden. 

Entfernung von stationslosen elektrisch betriebenen Klein- und  Minirollern 
und stationslosen Mietfahrrädern durch den Magistrat

§ 5. Der Magistrat ist berechtigt, stationslose elektrisch betriebene Klein- 
und Miniroller oder stationslose Mietfahrräder, die entgegen § 1 Abs. 1, § 3 
Abs. 1 oder § 4 vorgefunden werden, ohne vorausgegangenes Verfahren zu 
entfernen und acht Wochen lang aufzubewahren. Die Vermieterin bzw. der 
Vermieter ist aufzufordern, die stationslosen elektrisch betriebenen Klein- 
und Miniroller oder die stationslosen Mietfahrräder innerhalb dieser Frist zu 
übernehmen. Nach Ablauf der Frist gilt die unwiderlegliche Vermutung, dass 
sich die Vermieterin bzw. der Vermieter der nicht übernommenen stations-
losen elektrisch betriebenen Klein- und Miniroller oder stationslosen Miet-
fahrräder entledigen wollte. Kosten für die Entfernung und Aufbewahrung, 
die nicht sogleich bezahlt werden, sind der Vermieterin bzw. dem Vermieter 
mit Bescheid vorzuschreiben.

Erklärung zur Verwaltungsübertretung
§ 6. Wer gegen die Bestimmungen des § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 oder § 4 

Abs. 6 verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und unterliegt der hier-
für im § 108 Abs. 2 Wiener Stadtverfassung – WStV, LGBl. für Wien 
Nr. 28/1968 in der jeweils geltenden Fassung, vorgesehenen Strafe.

Behörde
§ 7. Behörde im Sinne dieser Verordnung ist der Magistrat.

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
§ 8. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 2023 in Kraft.
(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des 

 Magistrats der Stadt Wien betreffend stationslose Mietfahrräder und elekt-
risch betriebene Klein- und Miniroller, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 26/2018, 
in der Fassung Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 20/2023 außer Kraft.

(3) Bis zum Ablauf des 31. August 2023 dürfen Vermieterinnen bzw. 
 Vermieter stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller und 
 stationslose Mietfahrräder in einem Umfang und in einer Art fortgesetzt 
 gewerblich anbieten, wenn sie dies zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung in Wien berechtigterweise gemacht haben und sie die Anforde-
rungen gemäß § 2 lit. a bis lit. e erfüllen.

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 65 –  
Rechtliche Verkehrsangelegenheiten

Anlage 1 der Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend 
 stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller und stationslose 

Mietfahrräder

Abstellflächen
Postleitzahl  Straße/Hausnummer
1010  Hoher Markt ONr. 1
1010  Wallnerstraße ONr. 4
1010  Heldenplatz Heldentor
1010  Rotenturmstraße ONr. 2
1010  Kärntner Ring ONr. 5-7
1010  Julius-Raab-Platz ONr. 4
1010  Dr.-Karl-Renner-Ring ggü. ONr. 1
1010  Franz-Josefs-Kai / Werdertorgasse ggü. ONr. 49
1010  Franz-Josefs-Kai ONr. 25
1010  Kärntner Straße ggü ONr. 51
1010  Parkring ggü ONr. 20
1010  Parkring ggü. ONr. 2
1010  Universitätsring auf Höhe Rathausplatz
1010  Universitätsring ggü. ONr. 4
1010  Dorotheergasse ONr. 9
1010  Freyung vor ONr. 4
1010 Schottenring vor ONr. 5
1020  Praterstraße ONr. 43
1020  Novaragasse ONr. 8-10
1020  Praterstern
1020  Vorgartenstraße ggü. ONr. 210
1020  Radingerstraße ONr. 4
1020  Schmelzgasse ONr. 2
1030 Landstraßer Hauptstraße ONr. 48
1030  Erdbergstraße ggü. ONr. 202
1040  Karlsplatz / Treitelstraße ggü. ONr.1
1040  Gußhausstraße ONr. 14
1040 Karlsplatz ONr. 13
1040  Margaretenstraße ONr. 35
1050  Mittersteig ONr. 26
1050 Falcostiege
1050  Wackenroderbrücke
1050 / 1060 Kettenbrücke (U4 Station Kettenbrückengasse) 
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Verordnungen
Verordnung des Magistrates der Stadt Wien, mit der die Verord-
nung über Inhalt und Absolvierung eines Hundeführscheins 
(Wiener Hundeführscheinverordnung) geändert wird

Auf Grund des § 8 Abs. 8 des Wiener Tierhaltegesetzes, LGBl. für Wien 
Nr. 39/1987, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. für Wien Nr. 40/2022, 
wird verordnet:

ARTIKEL I
Die Verordnung des Magistrates der Stadt Wien, LGBl. für Wien Nr. 

32/2010, über Inhalt und Absolvierung eines Hundeführscheins (Wiener 
Hundeführscheinverordnung) wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 2 wird die Wortfolge „von der Tierschutzombudstelle Wien 
ausgearbeiteten“ durch die Wortfolge „vom Magistrat der Stadt Wien ausge-
arbeiteten und bereitgestellten“ ersetzt.

2. § 6 Abs. 1 lautet:
„(1) Als Prüferinnen bzw. Prüfer sind geeignete Personen heranzuziehen, 

die zum Führen des Titels „Tierschutzqualifizierte Hundetrainerin“ bzw. 
„ Tierschutzqualifizierter Hundetrainer“ gemäß § 5 der Verordnung des 
 Bundesministers für Gesundheit hinsichtlich näherer Bestimmungen über die 
tierschutzkonforme Ausbildung von Hunden, BGBl. II Nr. 56/2012, berechtigt 
sind, eine ergänzende Ausbildung durch den Magistrat der Stadt Wien erhal-
ten haben und in die vom Magistrat der Stadt Wien geführte Liste der Hunde-
führscheinprüferinnen und Hundeführscheinprüfer aufgenommen worden 
sind.“

ARTIKEL II
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im 

Amtsblatt der Stadt Wien in Kraft.
 Magistrat der Stadt Wien
 Magistratsabteilung 58

Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend 
 stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller und 
stationslose Mietfahrräder

Auf Grund der §§ 76 und 108 der Wiener Stadtverfassung wird verordnet:

Regelungen zu stationslosen elektrisch betriebenen 
Klein- und Minirollern und stationslosen Mietfahrrädern

§ 1. (1) Auf öffentlichen Verkehrsflächen, in den von öffentlichen 
 Verkehrsflächen einsehbaren Nahbereichen des öffentlichen Raumes, in 
 öffentlichen Grünanlagen und in anderen Bereichen, die für das Stadtbild von 
Bedeutung sind, ist das gewerbliche Anbieten von stationslosen elektrisch 
betriebenen Klein- und Minirollern oder stationslosen Mietfahrrädern ver-
boten.

(2) Stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller sind vor-
wiegend zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn bestimmte Kleinfahrzeuge 
mit Lenkstange und Trittbrett, die außerhalb von ortsfesten, ausschließlich für 
die Vermietung vorgesehenen Entnahme- und Rückgabestationen zur Miete 
angeboten werden. Nicht als stationslose elektrisch betriebene Klein- und 
Miniroller gelten Klein- und Miniroller, die von der Vermieterin bzw. vom 
 Vermieter mittels einer natürlichen Person der Mieterin bzw. dem Mieter 

übergeben werden oder die direkt vor dem Gewerbebetrieb zum Zwecke der 
Vermietung aufgestellt sind.

(3) Stationslose Mietfahrräder sind solche Fahrräder, die außerhalb von 
ortsfesten, ausschließlich für die Vermietung vorgesehenen Entnahme- und 
Rückgabestationen zur Miete angeboten werden. Nicht als stationslose 
 Mietfahrräder gelten Fahrräder, die von der Vermieterin bzw. vom Vermieter 
mittels einer natürlichen Person der Mieterin bzw. dem Mieter übergeben 
werden oder die direkt vor dem Gewerbebetrieb zum Zwecke der Vermietung 
aufgestellt sind.

Voraussetzungen zur Vermietung stationsloser elektrisch betriebener 
Klein- und Miniroller oder stationsloser Mietfahrräder

§ 2. Abweichend vom Verbot nach § 1 Abs. 1 dürfen stationslose elektrisch 
betriebene Klein- und Miniroller oder stationslose Mietfahrräder im Wiener 
Gemeindegebiet gewerblich angeboten werden, wobei folgende Kriterien 
 erfüllt sein müssen:

a) Die Vermieterin bzw. der Vermieter hat ihre bzw. seine Niederlassung 
bzw. weitere Betriebsstätte in Wien und hat ein nach außen berufenes 
Organ, das für die Einhaltung der in dieser Verordnung normierten 
Vorschriften verantwortlich ist, bekanntgegeben,

b) eine entsprechende aufrechte Gewerbeberechtigung wird nach-
gewiesen, 

c) die Vermieterin bzw. der Vermieter besitzt die erforderliche Verläss-
lichkeit,

d) die Vermieterin bzw. der Vermieter gewährleistet den rechtskonformen 
Umgang mit den Daten der Kundinnen und Kunden (insbesondere in 
datenschutzrechtlicher Hinsicht),

e) die Vermieterin bzw. der Vermieter hat einen bis zu drei Jahre befris-
teten Dienstleistungskonzessionsvertrag über die Bereitstellung bzw. 
Vermietung von stationslosen elektrisch betriebenen Klein- und Mini-
rollern oder stationslosen Mietfahrrädern mit der Behörde abge-
schlossen,

f) die in § 3 Abs. 1 genannte Höchstzahl an in Summe maximal positio-
nierten stationslosen elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern 
oder stationslosen Mietfahrrädern wird nicht überschritten.

Verträgliche Verteilung von stationslosen elektrisch betriebenen 
Klein- und Minirollern und stationslosen Mietfahrrädern

§ 3. (1) Es dürfen
im Gebiet 1 „Innere Stadt“: 
1. Bezirk insgesamt maximal 500 Stück 
im Gebiet 2 „Innere Bezirke“: 
2. bis 9. und 20. Bezirk insgesamt maximal 1.500 Stück 
stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller und stationslose 
Mietfahrräder positioniert werden.

(2) Die Zuteilung von Stückzahlen von stationslosen elektrisch betriebenen 
Klein- und Minirollern und stationslosen Mietfahrrädern für deren Betrieb in 
den in Abs. 1 genannten Gebiet 1 „Innere Stadt“ und Gebiet 2 „Innere Bezirke“ 
an die Vermieterin bzw. den Vermieter und der Abschluss eines Dienstleis-
tungskonzessionsvertrags gemäß § 2 lit. e erfolgen nach Maßgabe der 
anwendbaren Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Vergabe von 
 Konzessionsverträgen (Bundesvergabegesetz Konzessionen 2018-BVergG-
Konz 2018), BGBl. I Nr. 65/2018 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 100/2018. Der Abschluss eines Dienstleistungskonzessionsvertrags gem. 
§ 2 lit. e für das gewerbliche Anbieten von stationslosen elektrisch betriebenen 
Klein- und Minirollern und stationslosen Mietfahrrädern für deren Betrieb in 
den übrigen (Teil-)Gebieten der Stadt Wien erfolgt mit jeder Vermieterin bzw. 
jedem Vermieter, die bzw. der die Voraussetzungen gemäß § 2 lit. a bis d 
 erfüllt.

Ordnungsgemäßes Abstellen der stationslosen elektrisch betriebenen 
Klein- und Miniroller und der stationslosen Mietfahrräder

§ 4. (1) Zum Abstellen stationsloser elektrisch betriebener Klein- und 
 Miniroller und stationsloser Mietfahrräder sind besonders gekennzeichnete 
und in Anlage 1 zu dieser Verordnung angeführte Abstellflächen zu verwen-
den. In einem Umkreis von jeweils 100 m rund um diese Abstellflächen ist ein 
Abstellen unzulässig. 

(2) Weiters ist zum Abstellen von stationslosen elektrisch betriebenen 
Klein- und Minirollern und stationslosen Mietfahrrädern die Parkspur zu 
 benutzen, sofern diese nicht im Umkreis von 100 m einer besonders gekenn-
zeichneten und in Anlage 1 zu dieser Verordnung angeführten Abstellfläche 
liegt. Stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller und stationslose 
Mietfahrräder sind am Fahrbahnrand platzsparend so abzustellen, dass sie 
nicht umfallen, Sachen nicht beschädigen und den Verkehr nicht behindern.

 (3) Ein Abstellen von elektrisch betriebenen Klein- und Minirollern und 
stationslosen Mietfahrrädern im Rahmen des § 68 Abs. 4 StVO 1960, BGBl. 
Nr. 159/1960 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2022, ist nur 
dann zulässig, wenn das Abstellen fahrbahnseitig im rechten Winkel zum 
fahrbahnseitigen Gehsteigrand erfolgt und der Gehsteig eine Breite von 
 mindestens 4,00 m aufweist. 

(4) Stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller oder stations-
lose Mietfahrräder dürfen in folgenden Bereichen nicht abgestellt werden:

1. in den in Anlage 2 zu dieser Verordnung angeführten Abstellverbots-
zonen 

2. in öffentlichen Grünanlagen, außer in den dort aufgestellten Fahrrad-
ständern. 

(5) Die Vermieterin bzw. der Vermieter hat durch entsprechende 
 Nutzungsvereinbarungen mit den Mieterinnen und Mietern auf die Einhaltung 
der Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3, und Abs. 4 hinzuwirken.

(6) Die Vermieterin bzw. der Vermieter hat dafür Sorge zu tragen, dass 
stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller und stationslose 
Mietfahrräder, welche entgegen Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 abgestellt 
sind oder offenbar unbrauchbar geworden sind, unverzüglich entfernt oder 
den gesetzlichen Bestimmungen und dieser Verordnung konform abgestellt 
werden. 

Entfernung von stationslosen elektrisch betriebenen Klein- und  Minirollern 
und stationslosen Mietfahrrädern durch den Magistrat

§ 5. Der Magistrat ist berechtigt, stationslose elektrisch betriebene Klein- 
und Miniroller oder stationslose Mietfahrräder, die entgegen § 1 Abs. 1, § 3 
Abs. 1 oder § 4 vorgefunden werden, ohne vorausgegangenes Verfahren zu 
entfernen und acht Wochen lang aufzubewahren. Die Vermieterin bzw. der 
Vermieter ist aufzufordern, die stationslosen elektrisch betriebenen Klein- 
und Miniroller oder die stationslosen Mietfahrräder innerhalb dieser Frist zu 
übernehmen. Nach Ablauf der Frist gilt die unwiderlegliche Vermutung, dass 
sich die Vermieterin bzw. der Vermieter der nicht übernommenen stations-
losen elektrisch betriebenen Klein- und Miniroller oder stationslosen Miet-
fahrräder entledigen wollte. Kosten für die Entfernung und Aufbewahrung, 
die nicht sogleich bezahlt werden, sind der Vermieterin bzw. dem Vermieter 
mit Bescheid vorzuschreiben.

Erklärung zur Verwaltungsübertretung
§ 6. Wer gegen die Bestimmungen des § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 oder § 4 

Abs. 6 verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und unterliegt der hier-
für im § 108 Abs. 2 Wiener Stadtverfassung – WStV, LGBl. für Wien 
Nr. 28/1968 in der jeweils geltenden Fassung, vorgesehenen Strafe.

Behörde
§ 7. Behörde im Sinne dieser Verordnung ist der Magistrat.

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
§ 8. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 2023 in Kraft.
(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des 

 Magistrats der Stadt Wien betreffend stationslose Mietfahrräder und elekt-
risch betriebene Klein- und Miniroller, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 26/2018, 
in der Fassung Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 20/2023 außer Kraft.

(3) Bis zum Ablauf des 31. August 2023 dürfen Vermieterinnen bzw. 
 Vermieter stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller und 
 stationslose Mietfahrräder in einem Umfang und in einer Art fortgesetzt 
 gewerblich anbieten, wenn sie dies zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung in Wien berechtigterweise gemacht haben und sie die Anforde-
rungen gemäß § 2 lit. a bis lit. e erfüllen.

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 65 –  
Rechtliche Verkehrsangelegenheiten

Anlage 1 der Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend 
 stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller und stationslose 

Mietfahrräder

Abstellflächen
Postleitzahl  Straße/Hausnummer
1010  Hoher Markt ONr. 1
1010  Wallnerstraße ONr. 4
1010  Heldenplatz Heldentor
1010  Rotenturmstraße ONr. 2
1010  Kärntner Ring ONr. 5-7
1010  Julius-Raab-Platz ONr. 4
1010  Dr.-Karl-Renner-Ring ggü. ONr. 1
1010  Franz-Josefs-Kai / Werdertorgasse ggü. ONr. 49
1010  Franz-Josefs-Kai ONr. 25
1010  Kärntner Straße ggü ONr. 51
1010  Parkring ggü ONr. 20
1010  Parkring ggü. ONr. 2
1010  Universitätsring auf Höhe Rathausplatz
1010  Universitätsring ggü. ONr. 4
1010  Dorotheergasse ONr. 9
1010  Freyung vor ONr. 4
1010 Schottenring vor ONr. 5
1020  Praterstraße ONr. 43
1020  Novaragasse ONr. 8-10
1020  Praterstern
1020  Vorgartenstraße ggü. ONr. 210
1020  Radingerstraße ONr. 4
1020  Schmelzgasse ONr. 2
1030 Landstraßer Hauptstraße ONr. 48
1030  Erdbergstraße ggü. ONr. 202
1040  Karlsplatz / Treitelstraße ggü. ONr.1
1040  Gußhausstraße ONr. 14
1040 Karlsplatz ONr. 13
1040  Margaretenstraße ONr. 35
1050  Mittersteig ONr. 26
1050 Falcostiege
1050  Wackenroderbrücke
1050 / 1060 Kettenbrücke (U4 Station Kettenbrückengasse) 
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1060  Worellstraße ONr. 4
1060  Lehargasse ONr.17
1060  Mariahilfer Straße ONr. 113
1060  Mariahilfer Straße ONr. 61
1060  Windmühlgasse ggü. ONr. 32
1060 Rahlstiege / Rahlgasse vor ONr. 8
1070  Schottenfeldgasse ONr. 49
1070  Burggasse / Museumsplatz vor ONr. 1
1070  Burggasse zw. ONr. 31 und 33
1070  Mariahilfer Straße ONr. 112
1070  Platz der Menschenrechte
1070  Kaiserstraße ONr. 10
1070  Kaiserstraße ONr. 35
1070  Kaiserstraße ONr. 5
1070  Mariahilfer Straße ONr. 62
1070  Mariahilfer Straße ONr. 90
1070  Mondscheingasse ONr. 1  
1070  Mondscheingasse ONr. 12  
1070  Neustiftgasse ONr. 105 
1070  Neustiftgasse ONr. 22
1070  Neustiftgasse ONr. 79
1070  Seidengasse ONr. 37
1070  Siebensterngasse ONr. 29
1070  Zieglergasse ONr. 2
1080  Lange Gasse ONr. 66
1080  Albertgasse ONr. 25
1090  Berggasse ONr. 34
1090  Währinger Straße ggü. ONr. 2-4
1090  Alser Straße ONr. 28
1090  Bahnhof Spittelau 
1100  Kundratstraße ONr. 4-6
1100  Arthaberplatz ONr. 17
1100  Favoritenstraße ggü. ONr. 220
1100  Hlawkagasse ONr. 6
1100  Windtenstraße ONr. 2
1110  Geiselbergstraße ggü. ONr. 50 / Hauffgasse neben ONr. 30
1110  Svetelskystraße ONr. 11
1120  Am Schöpfwerk
1120  Reschgasse ONr. 20
1120  Hermann-Broch-Gasse ONr. 1
1130  Hietzinger Kai ONr. 169
1130  Hermesstraße ggü. ONr. 1B
1140  Drechslergasse ggü. ONr. 44
1140  Keißlergasse ONr. 18
1150 Linke Wienzeile ONr. 224/Storchengasse ONr. 1
1150  Märzstraße neben ONr. 70
1150  Markgraf-Rüdiger-Straße ggü. ONr. 17
1150  Europaplatz ggü. ONr. 2
1150  Mariahilfer Straße ONr. 136
1160  Steinbruchstraße ONr. 4
1160  Ottakringer Straße ONr. 31
1170  Hernalser Gürtel ggü. ONr. 43
1170 Dornerplatz ONr. 12
1170  Heigerleinstraße ggü. ONr. 84-86
1180  Aumannplatz ggü. ONr. 2
1180  Peter-Jordan-Straße ggü. ONr. 78
1190  Billrothstraße ONr. 75A
1190  Leopold-Ungar-Platz
1200  Leipziger Straße ONr. 40
1200  Traisengasse ONr. 6
1200 Maria-Restituta-Platz
1210  Kantnergasse ggü. ONr. 68
1210  Kürschnergasse ggü. ONr. 9
1210  Donaufelder Straße / Fultonstraße
1220  Kaisermühlenstraße ONr. 26

und Leitfäden der Magistratsabteilung 7 genehmigt. Die Bedeckung ist auf 
der Haushaltsstelle 1/3813/757 gegeben. (An Stadtsenat und Gemeinderat.) 
(Einstimmig angenommen.)

BERICHTERSTATTERIN:  
GRIN MAG.A NICOLE BERGER-KROTSCH

(AZ 59480-2023-GKU; MA 7 – 2159623-2022) Die Förderung an das 
Depot – Verein zur Förderung der Diskurskultur in der Gegenwartskunst im 
Jahr 2023 für das Jahresprogramm 2023 in der Höhe von 80 000 EUR wird 
gemäß Förderrichtlinien und Leitfäden der Magistratsabteilung 7 genehmigt. 
Die Bedeckung ist auf der Haushaltsstelle 1/3120/757 gegeben. (An Stadt-
senat und Gemeinderat.) (Mit Stimmenmehrheit angenommen.)

(AZ 60360-2023-GKU; MA 7 – 2200307-2022) Die Förderung an die 
Vereinigung bildender KünsterInnen Wiener Secession im Jahr 2023 für das 
Jahresprogramm 2023 in der Höhe von 400 000 EUR wird gemäß Förder-
richtlinien und Leitfäden der Magistratsabteilung 7 genehmigt. Die Bede-
ckung ist auf der Haushaltsstelle 1/3120/757 gegeben. (An Stadtsenat und 
Gemeinderat.) (Einstimmig angenommen.)

BERICHTERSTATTER: GR JÖRG NEUMAYER, MA
(AZ 57401-2023-GKU; MA 7 – 2393807-2022) Die Förderung an den 

Theaterverein Odeon im Jahr 2023 für das Projekt „Living Positions“ in der 
Höhe von 75 000 EUR wird gemäß Förderrichtlinien und Leitfäden der 
Magistratsabteilung 7 genehmigt. Die Bedeckung ist auf der Haushaltsstelle 
1/3240/757 gegeben. (An Stadtsenat und Gemeinderat.) (Mit Stimmen-
mehrheit angenommen.)

BERICHTERSTATTER: GR MAG. THOMAS REINDL
(AZ 59252-2023-GKU; MA 7 – 31654-2023) Die Förderung an den 

 Verein Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung im Jahr 2023 für die Jahres-
tätigkeit in der Höhe von 105 000 EUR wird gemäß Förderrichtlinien und 
Leitfäden der Magistratsabteilung 7 genehmigt. Die Bedeckung ist auf der 
Haushaltsstelle 1/3710/757 gegeben. (An Stadtsenat und Gemeinderat.) (Mit 
Stimmenmehrheit angenommen.)

BERICHTERSTATTERIN: GRIN MAG.A DR.IN EWA SAMEL
(AZ 56910-2023-GKU; MA 7 – 53206-2023) Der Gemeinderatsausschuss 

für Kultur und Wissenschaft nimmt den vierten periodischen Bericht der 
Geschäftsgruppe Kultur und Wissenschaft über im Zeitraum 1. Oktober 2022 
bis 31. Dezember 2022 durchgeführte Umschichtungen von veranschlagten 
Mittelverwendungen im Rahmen zulässiger Deckungsfähigkeiten (§ 86 
Abs. 5a WStV.) im Finanzjahr 2022 und 2023 zur Kenntnis. (Mit Stimmen-
mehrheit angenommen.)

(AZ 64407-2023-GKU; MA 7 – 40882-2023) Der Gemeinderatsausschuss 
für Kultur und Wissenschaft möge die Finanzschuldenberichte der Museen 
der Stadt Wien und des Filmfonds Wiens gemäß § 10 der Verordnung der 
Wiener Landesregierung über die Finanzgebarung zustimmend zur Kenntnis 
nehmen. (Einstimmig angenommen.)

(AZ 81578-2023-GKU; MA 7 – 2368431-2022) Die Förderung an die 
Gesellschaft zur Förderung des Forschungsinstitutes für Wildtierkunde und 
Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien im Jahr 2023 für die 
Forschungsvorhaben in der Höhe von 150 000 EUR wird gemäß Förderricht-
linien und Leitfäden der Magistratsabteilung 7 genehmigt. Die Bedeckung ist 
auf der Haushaltsstelle 1/2891/757 gegeben. (An Stadtsenat und Gemeinde-
rat.) (Einstimmig angenommen.)

BERICHTERSTATTERIN: GRIN PATRICIA ANDERLE
(AZ 88614-2023-GKU; MA 7 – 2034366-2022)
A) Für die Förderung an den Verein WIENER KULTURSERVICE für die 

Jahrestätigkeit und diverse Stadtteilprojekte wird im Voranschlag 2023 auf 
Ansatz 3819, Sonstige kulturelle Maßnahmen, Gruppe 757, Transfers an 
 private Organisationen ohne Erwerbszweck, eine erste Überschreitung in 
Höhe von 450 000 EUR genehmigt, die in Verstärkungsmitteln mit 
450 000 EUR zu decken ist.

B) Die Förderung an den Verein WIENER KULTURSERVICE im Jahr 2023 
für die Jahrestätigkeit und diverse Stadtteilprojekte in der Höhe von 
2 335 000 EUR wird gemäß Förderrichtlinien und Leitfäden der Magistrats-

1220  Schüttauplatz ggü. ONr. 22
1220  Maria-Tusch-Straße ONr. 6
1230  Porschestraße ggü. ONr. 21-23
1230  Franz-Parsche-Gasse ggü. ONr. 4
1230  Ketzergasse ONr. 435-437
1230  Gatterederstraße ggü. ONr. 26A

Anlage 2 der Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend 
 stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller und stationslose 

Mietfahrräder 

Abstellverbotszonen
1. Im Bereich rund um die Staatsoper (äußere Gehsteigkante Opernring 

ONr. 2, äußere Gehsteigkante Operngasse ONr. 1, äußere Gehsteigkante 
Philharmonikerstraße ONr. 1 und äußere Gehsteigkante Herbert-von-
Karajan-Platz)

2. Im Bereich der gemäß § 76a StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960 in der 
 Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2022 verordneten Fuß-
gängerzonen Stephansplatz, Stock-im-Eisen-Platz, Graben, Naglergasse 
und Kärntner Straße

3. Im Bereich der gemäß § 76a StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960 in der 
 Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2022 verordneten Fuß-
gängerzone Rathausplatz

4. Im Bereich „Vorplatz Albertina“ (äußere Gehsteigkante Augustinerstraße 
ONr. 3 bis ONr. 1; äußere Gehsteigkante Albertinaplatz ONr. 1 bis Ecke 
Hanuschgasse; weiterer Verlauf äußere Gehsteigkante Hanuschgasse 
ggü. ONr. 1 bis ONr. 3, weiterer Gehsteigverlauf Rampe Hanuschgasse 
bis Augustinerbastei; gesamter Bereich der Augustinerbastei); im Bereich 
Helmut-Zilk-Platz begrenzt durch Führichgasse, Augustinerstraße und 
Tegetthoffstraße, jeweils äußere Gehsteigkante

5. Im Bereich „Vorplatz Oberes Belvedere“ (1030, Landstraßer Gürtel vor 
ONr.1 und 1030, Prinz-Eugen-Straße vor ONr. 27; ggü. Prinz-Eugen-
Straße, ONr. 56 bis 58)

Gemeinderats-
ausschüsse
Kultur und Wissenschaft
SITZUNG VOM 31. JÄNNER 2023

Vorsitz: GR Dr. Gerhard Schmid.
Gewählte Teilnehmer: Amtsf. StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler, GRin 

Patricia Anderle, GR Petr Baxant, GR Stefan Berger, GRin Mag.a Ursula 
 Berner, MA, GRin Mag.a Nicole Berger-Krotsch, GR Peter Eppinger, GR Dr. 
Michael Gorlitzer, MBA, GRin Mag.a Mag.a Julia Malle, GRin Mag.a Bernadette 
Arnoldner, GR Ilse Fitzbauer, GRin Safak Akcay, GRin Mag.a Laura Sachslehner, 
BA, GRin Mag.a Dr.in Ewa Samel, GR Thomas Weber und GR Ernst Woller; 
sonstige Teilnehmer: SRin Anita Zemlyak, OMR Mag. Daniel Löcker, OARin 
Eva Westermayer, Raphael Hackl, BA, Mag.a Elisabeth Mayerhofer, MBA, 
SRin Mag.a Dr.in Brigitte Rigele, MAS, sowie GRin Veronika Matiasek.

Entschuldigt: GR Mag. Thomas Reindl, GR Jörg Neumayer, MA, Mag.a 
Dr.in Anita Eichinger.

Protokollführung: Hüveyda Vural.

BERICHTERSTATTERIN: GRIN PATRICIA ANDERLE
(AZ 64249-2023-GKU; MA 7 – 59670-2023) Die Förderung in Form einer 

zweiten Rate an die Basis.Kultur.Wien – Wiener Volksbildungswerk im Jahr 
2023 für die Jahrestätigkeit wird mit einer Erhöhung des bereits genehmigten 
Betrages (Pr.Z. 1424802-2021-GKU) von ursprünglich 2 060 000 EUR um 
240 000 EUR auf sohin insgesamt 2 300 000 EUR gemäß Förderrichtlinien 

abteilung 7 genehmigt. Die Bedeckung ist vorbehaltlich der Genehmigung 
des Punktes A auf der Haushaltsstelle 1/3819/757 im Voranschlag 2023 
gegeben. (An Stadtsenat und Gemeinderat.) (Mit Stimmenmehrheit ange-
nommen.)

Kultur und Wissenschaft
SITZUNG VOM 28. FEBRUAR 2023

Vorsitz: GR Dr. Gerhard Schmid.
Gewählte Teilnehmer: Amtsf. StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler, GRin 

Patricia Anderle, GR Petr Baxant, GR Stefan Berger, GRin Mag.a Ursula Berner, 
MA, GRin Mag.a Nicole Berger-Krotsch, GR Peter Eppinger, GR Dr. Michael 
Gorlitzer, MBA, GRin Mag.a Mag.a Julia Malle, GRin Mag.a Bernadette 
Arnoldner, GRin Mag.a Nina Abrahamczik, GR Georg Niedermühlbichler, 
GRin Mag.a Laura Sachslehner, BA, GRin Mag.a Dr.in Ewa Samel, GR Thomas 
Weber und GR Ernst Woller; sonstige Teilnehmer: SRin Anita Zemlyak, OMR 
Mag. Daniel Löcker, Raphael Hackl, BA, Mag. Arne Forke, Mag.a Elisabeth 
Mayerhofer, MBA, Berenike Lettmayer, BA, sowie GRin Veronika Matiasek.

Entschuldigt: GR Mag. Thomas Reindl, GR Jörg Neumayer, MA, Mag.a 
Dr.in Anita Eichinger und SRin Mag.a Dr.in Brigitte Rigele, MAS.

Protokollführung: Hüveyda Vural.

BERICHTERSTATTER: GR PETR BAXANT, BA
(AZ 222027-2023-GKU; MA 7 – 206552-2023) Die Förderung an die 

Musikalische Jugend Österreichs (Jeunesses Musicales) für die Jahrestätig-
keit in der Höhe von 420 000 EUR wird gemäß Förderrichtlinien und Leit-
fäden der Magistratsabteilung 7 genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 
2023 auf der Haushaltsstelle 1/3220/757 gegeben. (An Stadtsenat und 
Gemeinderat.) (Einstimmig angenommen.)

BERICHTERSTATTERIN: GRIN MAG.A DR.IN EWA SAMEL
(AZ 184937-2023-GKU; MA 7 – 49612-2023) Die Förderung an Freunde 

und Freundinnen des IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissen-
schaften für das wissenschaftliche Programm in der Höhe von 60 000 EUR 
wird gemäß Förderrichtlinien und Leitfäden der Magistratsabteilung 7 
 genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2023 auf der Haushaltsstelle 
1/2891/757 gegeben. (An Stadtsenat und Gemeinderat.) (Einstimmig ange-
nommen.)

(AZ 191819-2023-GKU; MA 7 – 105266-2023) Die Förderung an die 
Österreichische Akademie der Wissenschaften für Wienbezogene Forschungs-
projekte und ein DOC-Stipendium in der Höhe von 400 000 EUR wird 
gemäß Förderrichtlinien und Leitfäden der Magistratsabteilung 7 genehmigt. 
Die Bedeckung ist im Voranschlag 2023 auf der Haushaltsstelle 1/2891/757 
gegeben. (An Stadtsenat und Gemeinderat.) (Einstimmig angenommen.)

(AZ 200245-2023-GKU; MA 7 – 101918-2023) Die Förderung an die 
 Ludwig Boltzmann Gesellschaft – Österreichische Vereinigung zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung für die wissenschaftlichen Aktivitäten in 
der Höhe von 700 000 EUR wird gemäß Förderrichtlinien und Leitfäden der 
Magistratsabteilung 7 genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 2023 
auf der Haushaltsstelle 1/2891/757 gegeben. (An Stadtsenat und Gemeinde-
rat.) (Einstimmig angenommen.)

BERICHTERSTATTER: GR JÖRG NEUMAYER, MA
(AZ 239780-2023-GKU; MA 7 – 63986-2023) Die Förderung an  

danceWEB Verein zur Förderung des internationalen Kulturaustausches im 
Bereich der Darstellenden Künste für das danceWEB_Stipendien-Programm 
2023 in der Höhe von 150 000 EUR wird gemäß Förderrichtlinien und Leit-
fäden der Magistratsabteilung 7 genehmigt. Die Bedeckung ist im Voranschlag 
2023 auf der Haushaltsstelle 1/3240/757 gegeben. (An Stadtsenat und 
Gemeinderat.) (Mit Stimmenmehrheit angenommen.)

(AZ 240023-2023-GKU; MA 7 – 64874-2023) Die Förderung an 
IMPULS-TANZ für die Durchführung des ImPulsTanz – Vienna International 
Dance Festivals in der Höhe von 1 350 000 EUR wird gemäß Förderrichtlinien 
und Leitfäden der Magistratsabteilung 7 genehmigt. Die Bedeckung ist im 


